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fern der Herr eines Hofes zwölf Knechte in seinem Hause hält, bekommt 
der Seneschall (seniscalco), der Oberknecht, ein erhöhtes Wergeid von 40 
Schillingen, ebenso der Marschall (mariscalco), wenn er mehr als zwölf Pfer­
de versorgt. Außer dem Seneschall und dem Marschall werden noch der co­
cus, der pistor, der faber, der aurifex, der spatarius und schließlich auch der 
pastor porcarum und der pastor ovium erwähnt, die alle ein Wergeid von 40 
Schillingen beanspruchen können. Insgesamt sind im alemannischen Volks­
recht jedenfalls mehr als die oft zitierten vier germanischen Hausämter auf­
geführt.

Am Hof der Merowingerkönige finden wir vor allem die Hofämter des 
Marschalls (comes stabuli), des Kämmerers (thesaurarius oder cubicularius) 
und des Mundschenken (pincema) stark hervorgehoben51. Von diesen hatte 
der Kämmerer ursprünglich für den Haushalt des Hofes im allgemeinen zu 
sorgen, der Mundschenk für die Bewirtung mit Getränken und der Mar­
schall für die Pferdestallungen. Neben diesen drei Hofämtern wird auch das 
Amt des Seneschalls, d. h. des Alt- oder Oberknechts, erwähnt, der vor al­
lem die Aufsicht über das gesamte Gesinde ausübte52. Der Name maior do­
mus scheint ursprünglich nur eine andere Bezeichnung für Seneschall gewe­
sen zu sein; bald traten aber Hausmeier und Seneschall nebeneinander am 
Merowingerhof auf, auch änderte sich ihre jeweilige Aufgabenstellung. Die 
Position des Hausmeiers erlangte dabei allmählich eine immer größere Be­
deutung, so daß der Hausmeier schließlich zum Vorsteher des königlichen 
Dienstgefolges und zum mächtigsten Hofbeamten überhaupt avancierte; 
unter minderjährigen Königen übernahm er sogar die eigentliche Leitung 
der gesamten Hofverwaltung53. Neben den bereits genannten gab es aber 
noch weitere Hofbeamte am fränkischen Königshof, deren Stellung und 
Funktion von unterschiedlicher Bedeutung waren: so der Küchenmeister 
(coquus), der Schwertträger (spatarius) und der Türhüter (ostiarius), ferner 
Notare, Ärzte und Boten54. Ähnlich wie im benachbarten Westgotenreich 
waren die merowingischen Hofämter teils römischen, teils germanischen
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